
 
 
Landeshauptstadt Hannover   Hannover, den 16.03.2005 
 10.15.2 - 4      
 
1. An die Mitglieder des Stadtbezirksrates Buchholz - Kleefeld 
 
2.   Zur Kenntnis an die Mitglieder des Verwaltungsausschusses 

 
Entscheidung zum Beschluss des Stadtbezirksrates 

Buchholz - Kleefeld 
 
 
Sitzung am  : 18.11.2004 
TOP   : 6.1.1.1 
Drucksache Nr.  : 15 - 2131/2004 - Neufassung - 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Thema: Kleestraße   
 
 
Beschluss (Anregung / Vorschlag gem. § 55 c Abs. 5 NGO): 
 
Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht wird die Landeshauptstadt Hannover 
aufgefordert, die Querung der Kleestraße unmittelbar hinter der Bahnunterführung  für die 
Radfahrer zu sichern. 
 
 
 
Zwischennachricht:  
 
An der Einmündung des kombinierten Geh- und Radweges an der Bahnlinie im Bereich der 
Kleestraße werden Verbesserungen für den Radverkehr vorgenommen. Der Ausbauplan ist 
als Anlage beigefügt. 
 
Bisher konnte mit den Bauarbeiten noch nicht begonnen werden, da in den umliegenden 
Straßen Verkehrsbehinderungen (eingeschränkte Fahrspuren, Umleitungen, fehlende 
Parkplätze usw.) durch Leitungsarbeiten der Stadtwerke bestanden. Aufgrund der 
Witterungslage konnten diese Arbeiten noch nicht zum Abschluss gebracht werden.  
Um weitere Behinderungen in dem Bereich zu vermeiden, konnten die beabsichtigten 
Verbesserungen noch nicht vorgenommen werden. 
 
Sowie die derzeit bestehenden großräumigen Verkehrsbehinderungen nicht mehr bestehen, 
wird mit der Baumaßnahme begonnen. Dabei wird vorher auch geprüft, ob noch weitere 
Vorkehrungen zur Sicherheit des Radverkehrs notwendig sind. 


